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La conscience que ses droits sont soutenus par le Gouvernement Helvétique 
sera pour le peuple géorgien un puissant appui moral et constituera le gage le plus 
sûr de l’affermissement des liens d’amitié entre nos deux pays.

L’attitude claire adoptée à Genève par Votre Délégation me permet de sollici
ter du Gouvernement Helvétique le pas suivant, qui est la conclusion logique de 
cette attitude; ce pas devrait être une déclaration formelle du Gouvernement Hel
vétique, qu’il reconnaît l’indépendance de jure de la République Géorgienne.

Cette déclaration serait des plus précieuses pour la Géorgie en ce sens qu’elle 
constituerait une étape vers le règlement formel et définitif de son statut interna
tional, règlement si nécessaire pour que notre pays puisse vivre et se développer 
en paix, conformément aux ardentes aspirations de son peuple.2

En vue de la réponse que nous devrons donner à M. Guéguetchkori, il nous intéresserait fort de 
connaître la suite que ce Gouvernement jugera opportun de donner à pareille demande [...] 
(E 2001 (B) 3 /19).
2. Le 7février, Guéguetchkori s ’adressait à nouveau à Motta:
Par décision en date du 27 Janvier, la Conférence Interalliée a résolu de reconnaître l’indépen
dance de jure de la République Géorgienne.
Cette résolution des représentants des Grandes Puissances Alliées met un term e à la situation 
indécise de la Géorgie au point de vue du droit international.
Le Gouvernement Géorgien serait heureux d ’apprendre que Votre Gouvernement s’associe à la 
décision de la Conférence Interalliée et reconnaisse, comme les Grandes Puissances, l’indépen
dance de jure de la Géorgie / . . . / ( E 2001 (B) 3 /19).
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 31 décembre 1920

4127. Einfuhrbeschränkungen

Volkswirtschaftsdepartement 
Anträge vom 20. und 24. Dezember 1920

ln seiner Sitzung vom 13. Dezember hat der Bundesrat auf Antrag des Vorste
hers des Volkswirtschaftdepartementes beschlossen:

«1. Der Entwurf des Beschlusses betreffend Vermeidung von Arbeitseinstel
lungen infolge übermässiger Einfuhr ausländischer Fabrikate wird einstweilen an 
das Volkswirtschaftsdepartement zurückgewiesen behufs Anbahnung der von 
Deutschland angeregten Verhandlungen.

2. Das Volkswirtschaftsdepartement wird beauftragt, die schweizerischen 
Papierfabriken davon zu verständigen und ihnen die bestimmte Erwartung aus
zusprechen, dass sie die in Aussicht gestellten Preisreduktionen unverzüglich 
vornehmen.»
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Was den letzten Punkt anbetrifft, so haben die schweizerischen Papierindu
striellen auf Wunsch des Volkswirtschaftsdepartementes die verlangte Preiser- 
mässigung mit Wirkung vom 16. Dezember an eintreten lassen.

Die von der deutschen Regierung gewünschten Verhandlungen1 wurden 
Samstag, den 18. Dezember, in Bern aufgenommen. Sie führten aber zu keinem 
Ergebnis im Sinne der Organisation einer deutschen Ausfuhr-Kontrolle und 
-Kontingentierung. Es wurde aber eine Einigung darüber erzielt, dass die deut
sche Ausfuhrsperre bis zum 27. Dezember weiterwirken solle, indem bis dahin 
entschieden werden könne, ob schweizerischerseits eine Beschränkung der Ein
fuhr eintreffe.

Das Volkswirtschaftsdepartement reicht nunmehr den Antrag vom 2. Dezem
ber2 wieder ein, es sei der Entwurf zu einem Bundesratsbeschluss zu genehmigen 
und die Massnahme auf den 27. Dezember in Kraft zu setzen.

In seinem Bericht von 24.2Dezember führt das Volkswirtschaftsdepartement 
weiter aus, es habe der von ihm eingesetzten Expertenkommission für Einfuhrbe
schränkungen3 in der gestrigen Sitzung Gelegenheit geboten, sich zu dem Antrag 
eines Bundesratsbeschlusses betreffend Vermeidung von Arbeitseinstellungen 
infolge übermässiger Einfuhr ausländischer Waren zu äussern. Die Kommission 
hat grundsätzlich die Ansicht vertreten, dass unter den heutigen Umständen für 
eine Reihe weiterer Produktionszweige4 ein Schutz in Form von Einfuhrverboten 
einzutreten habe, da die Arbeitslosigkeit in immer stärkerem Masse in den ver
schiedensten Erwerbszweigen auftritt.

Als solche Erwerbszweige, deren Verhältnisse derart abgeklärt sind, dass eine 
Einfuhrbeschränkung heute schon ausgesprochen werden kann, bestimmte die 
Kommission neben den Produkten der Papierindustrie und der Edelmetallindu
strie:

Küfer- und Küblerwaren,
Stangen, Blech, Draht aus Kupfer und Kupferlegierungen.
In der heutigen Sitzung legte das Volkswirtschaftsdepartement den Entwurf zu 

einem dringlichen Bundesbeschluss betreffend die Beschränkung der W arenein
fuhr vor und modifizierte den bereits erwähnten Entwurf eines Bundesratsbe
schlusses dahin, dass er nur bis zum 10. Februar 1921 gelten soll. Diese neuesten 
Anträge gehen von der Erwägung aus, dass die ganze Angelegenheit von der 
Frage der ausserordentlichen Vollmachten gelöst und der sachliche Entscheid 
nicht nur indirekt durch Genehmigung eines Bundesratsbeschlusses, sondern 
direkt durch Erlass eines Bundesbeschlusses von der Bundesversammlung erle
digt werden soll. Diese würde den Bundesrat ermächtigen, die Wareneinfuhr zu 
beschränken, und die Verfügungen des Bundesrates würden sich nachher auf die
sen Bundesbeschluss und nicht mehr auf die ausserordentlichen Vollmachten 
vom 3. April 1919 stützen.

1. Pour ces négociations, cf. aussi n° 10
2. E 1001 1/EV D  1920.
3. Pour la collection des procès-verbaux de cette commission, cf. E EVD 20/86+87.
4. Dans la séance du 24 décembre, le Conseil fédéral décida: Das Volkswirtschaftsdepartement 
wird ermächtigt, die Grenze für die Einfuhr von Papier und Pappe bis auf weiteres, d. h. bis nach 
der definitiven Beschlussfassung über seine Vorlage, zu sperren. E 1004 1/277 n° 4046.
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Damit indessen die Bundesversammlung in ihren Entschliessungen wirklich 
frei bleibt, so müsste der Bundesrat gleichsam als vorsorgliche Massnahme einen 
Beschluss erlassen, der aber von vorneherein so terminiert wäre, dass er nur so 
lange gilt, bis die eidg. Räte die Vorlage erledigt haben werden. Dem Protokoll 
liegt eine Kopie des vorgelegten Bundesbeschlusses und des Bundesratsbeschlus
ses bei.

Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes motiviert die Anträge noch 
näher und er erstattet speziell Bericht über die Sitzung der Einfuhrkommission, 
die am 30. Dezember stattgefunden hat. In dieser Sitzung sprachen sich alle anwe
senden Vertreter des Handels- und Industrievereins, des Gewerbeverbandes und 
der Landwirtschaft für die Notwendigkeit von Einfuhrbeschränkungen aus, 
indem sie den Erlass der vorliegenden Bestimmungen befürworteten. Seitens der 
Vertreter der Angestelltenverbände und des Gewerkschaftsbundes wurde die 
Notwendigkeit des Erlasses einzelner Einfuhrbeschränkungen — es handelt sich 
nicht um absolute Einfuhrverbote — anerkannt. Immerhin wünschten diese 
Kreise, dass natürlich nicht mehr als notwendig zur Verhütung der Arbeitslosig
keit hievon Gebrauch gemacht werde. Gegen den Erlass der Bestimmungen von 
Einfuhrbeschränkungen sprachen sich bloss Herr Jäggi, Präsident des Verbandes 
schweizerischer Konsumvereine in Basel, und Herr Steinmetz, Vertreter des gen- 
ferischen Handels, aus. Sie glauben die Bestimmungen werden ihren Zweck nicht 
erreichen, den Preisabbau hindern, und ihre Handhabung sei sehr schwierig. Der 
Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes führt aus, dass er sich der Schwie
rigkeiten der Handhabung der in Aussicht genommenen Bestimmungen durch
aus bewusst sei und dass er ferner auch anerkenne, dass eine absolute Hilfe für die 
Arbeitslosigkeit durch eine solche Massregel nicht geschaffen werden könne. 
Allein er ist der Ansicht, dass der Bundesrat unrecht täte, wenn er zusähe, wie ein
zelne schweizerische Industrien und Gewerbe vom Auslande durch die Konkur
renz erdrückt und in ihrer Lebensfähigkeit bedroht werden. Er findet auch, es sei 
unnatürlich, dass man in der Schweiz Arbeitslosenentschädigung an Leute aus
richte welche mit ihrer Arbeitskraft Waren produzieren könnten, die in unge
wohnten Mengen auf den schweizerischen Markt geworfen werden. Die Massre- 
geln sollen so durchgeführt werden, dass ein Preisabbau nicht gehindert wird; ein 
solcher soll und muss sich vollziehen, allein nicht in katastrophaler Weise und 
nicht in einer Zick-zack-Linie, sondern in einer gerade verlaufenden Linie. In 
Betracht falle namentlich auch, dass viele der eingeführten W aren durch ver
schiedene Hände gehen und durch den Handel verteuert, schliesslich doch zu 
hohen Preisen an den Mann gebracht werden. Die Konsumenten hätten also nicht 
den Nutzen, den man vielerorts erhofft und erwartet. So unangenehm schwerwie
gend die Massregel sei, so komme er nach eingehender Überlegung zur Überzeu
gung, dass im Interesse der nationalen Produktion und zur Vermeidung von 
Arbeitslosigkeit die Kontingentierung der fremden Einfuhr in gewissen Artikeln 
notwendig sei, und was die Form betreffe, so soll ein Entscheid der Bundesver
sammlung provoziert werden. Die Dringlichkeit des Beschlusses sei gegeben, da 
nicht monatelang gewartet werden könne.

In der Diskussion wird darauf hingewiesen, dass neben den gewichtigen Argu
menten für die Massnahme auch grosse Bedenken bestehen. Es sei notwendig, 
dass ein Preisabbau eintrete; eine Krise sei unvermeidlich, je rascher sie komme,
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um so besser sei es. Die Einfuhrbeschränkungen werden zum Teil ihren Zweck 
verfehlen, zum Teil die hohen Löhne auf der Höhe behalten und unsere Exportin
dustrie dadurch schädigen. Es seien auch anderseits vielleicht Repressalien zu 
befürchten. Sukzessive werden für fast alle W aren Einfuhrbeschränkungen ver
langt werden. Die Durchführung erscheine sehr schwierig. Anderseits findet der 
Antrag des Volkswirtschaftsdepartementes auch Unterstützung mit den bereits 
angeführten Motiven, insbesondere wird geltend gemacht, dass andere Länder 
bereits Einfuhrbeschränkungen eingeführt haben und dass das System der Zoll
zuschläge kaum genügen dürfte und offenbar nicht rasch eingeführt werden 
könne.

Schliesslich wird mit vier gegen drei Stimmen beschlossen, auf die Anträge des 
Volkswirtschaftsdepartementes zurzeit nicht einzutreten.

17
E EVD 20/21+22

Le secrétariat général du Département de l ’Economie publique 
au Ministre de Suisse à Berlin, A. von Planta1

Copie
L. 5220 Bern, 31. Dezember 1920
Kohlenversorgung

Im Besitze Ihres Schreibens vom 24. ds. M ts.2 beehren wir uns, Ihnen m itzutei
len, dass die im Finanz- & H andelsblatt der «Vossischen Zeitung» enthaltene 
Notiz über Kohlenüberfluss in der Schweiz bis zu einem gewissen G rade richtig 
ist. Wir verweisen zunächst auf die im dritten wirtschaftlichen M onatsbericht2 des 
Volkswirtschaftsdepartementes enthaltenen Ausführungen und möchten densel
ben noch folgendes beifügen:

Die Lagervorräte in den meisten Kohlensorten sind gegenwärtig in der Schweiz 
sehr bedeutend und es besitzen insbesondere die Bundesbahnen einen Vorrat von 
8—10 M onaten. Auch der V orrat der Gaswerke reicht für viele M onate aus. Der 
Grund liegt hauptsächlich darin, dass im Frühling dieses Jahres die W eltkohlen
versorgung ein sehr düsteres Bild zeigte und die Kohlengenossenschaft auch auf 
die Gefahr einer damals sehr unwahrscheinlichen Preisbaisse in Am erika bedeu
tende Abschlüsse vornahm, um auf alle Fälle die Versorgung für diesen W inter 
sicherzustellen. W ider alles Erwarten sind dann auch von den näher gelegenen 
Produktionsgebieten, Ruhr und insbesondere Saar und England bedeutend mehr 
Kohlen geliefert worden, als vorgesehen war. Dass die amerikanischen Lieferan
ten das grösste Interesse hatten, die im Frühling abgeschlossenen Verträge ange
sichts des unterdessen eingetretenen Preissturzes möglichst vollständig zu erfül
len, liegt auf der Hand.

1. Cette lettre est signée: Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, Generalsekretariat, i.A. Stucki.
2. Non reproduit.
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